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 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

AußStrG 316 BIII2b

JWG §17

Rechtssatz

§ 17 JWG muß auch berichtigend, und zwar ausdehnend ausgelegt werden. Die Ansicht, daß die

Bezirksverwaltungsbehörde auch dann Amtsvormund eines unehelichen Kindes ist, wenn dieses im Zeitpunkt der

Geburt nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besessen hat, diese aber in der Folge erwirbt, ist nicht o:enbar

gesetzwidrig.
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